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Unfallversicherung des Nebelspalter".
Bezugsberechtigt ist in erster Linie der überlebende

Ehegatte. Hinterlässt der Verunfallte keinen Ehegatten, so fällt
die Todesfallentschädigung seinen ehelichen Kindern zu. Sind
auch solche nicht vorhanden, so steht die Entschädigung den
Eltern des Versicherten zu, unter Ausschluss aller andern
Hinterbliebenen.

3. Die Invaliditätsentschädigung wird gewährt, wenn infolgedes Unfalles eine bleibende und unheilbare gänzliche oder
teilweise Invalidität eintritt. Die Zahlung der Invaliditätsentschädigung

erfolgt, sobald die bleibende Invalidität und deren Grad
endgültig festgestellt sind.

Kann nach Abschluss des Heilverfahrens noch nicht mit
genügender Sicherheit festgestellt werden, ob und in welchem
Masse eine bleibende unheilbare Invalidität zurückbleiben wird,
so kann die endgültige Feststellung bis auf höchstens ein Jahr
vom Abschluss des Heilverfahrens an verschoben werden.
a) Für lebenslängliche Ganz-Invalidität ist eine Summe vonFr. 2000. versichert.

Als Fälle von Ganz-Invalidität gelten ausschliesslich:
Verlust oder völlige Erblindung beider Augen; Verlust oder
totale bleibende Gebrauchsunfähigkeit beider Arme oder
beider Hände; beider Beine oder beider Füsse; eines Armes
oder einer Hand und zugleich eines Beines oder eines Fusses;

unheilbare Geisteskrankheit, die jede Arbeitsfähigkeit
ausschliesst.

b) Für lebenslängliche teilweise Invalidität ist eine Höchstsumme

von Fr. 1200. versichert.
In den nachstehend unter c) nicht besonders genannten

Fällen von teilweiser bleibender Invalidität ist der Invaliditätsgrad

nach der dauernden unheilbaren Beeinträchtigung
zu bestimmen, welche nach ärztlichem Gutachten die
Arbeitsfähigkeit des Versicherten durch den Unfall erfahren
hat. Die Entschädigung besteht in dem, dem festgestellten
Invaliditätsgrad entsprechenden Prozentsatz, der für
teilweise Invalidität versicherten Maximalsumme von Fr. 1200.-.

c) Für den vollständigen Verlust oder die vollständige blei¬
bende Gebrauchsunfähigkeit nachbezeichneter Körperteile
gelten folgende Entschädigungsbeträge:
Für den rechten Arm oder die rechte Hand Fr. 700.
Für den linken Arm oder die linke Hand 600.
Für ein Bein im Oberschenkel oder Knie 600.
Für ein Bein im Unterschenkel oder einen Fuss 500.
Für den Verlust eines Auges 350.
Für den rechten oder linken Daumen 240.
Für den rechten oder linken Zeigfinger 150.
Für einen der übrigen Finger der rechten oder

linken Hand 90
Für den Verlust des Gehörs auf einem Ohr 180.
Für den Verlust des Gehörs auf beiden Ohren 600.
Für Nervenkrankheiten als Folge eines Unfalles

beträgt die Entschädigung höchstens 350.
Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser Aufhebung

der Gebrauchsfähigkeit wird ein entsprechender Teil obiger
Entschädigungen, jedoch nicht mehr als die Hälfte der für
den Totalverlust festgesetzten Beträge vergütet.

Bei gleichzeitigem Verlust mehrerer Gliedmassen werden
die für die betreffenden Glieder oder Organe festgesetzten
Entschädigungsbeträge zusammengerechnet; diese Gesamtsumme

kann aber den Betrag von Fr. 1200. nicht
übersteigen.

Geringfügige bleibende Invaliditäten, die mit weniger als
5 Prozent einzuschätzen sind, wie z. B. Steifigkeit eines
Fingergliedes, Verlust einer Zehe, Verlust von Zähnen und
dergleichen berechtigen zu keiner Entschädigung.

4. Die Entschädigungspflicht im Sinne vorstehender
Bestimmungen besteht nur, wenn der Unfall die unmittelbare und
alleinige Ursache des Todes bezw. der Invalidität ist. Haben
Krankheitszustände oder Gebrechen erheblicher Art, die
unabhängig vom Unfall vorhanden waren oder eingetreten sind, die
Unfallfolgen verschlimmert, bezw. das Heilungsresultat
beeinträchtigt, so ist Entschädigung nur nach Massgabe desjenigen
Teils des Schadens zu leisten, der nach dem Gutachten
ärztlicher Experten durch den Unfall allein ohne Komplikation mit
Krankheitszuständen oder Gebrechen, eingetreten wäre.

Ist der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit des Verunfallten
zurückzuführen, so reduziert sich die Entschädigung auf die Hälfte
derjenigen Summe, die sonst zu zahlen gewesen wäre.

§ 7.

Unfallanmeldungen.
1. Tritt infolge eines Unfalles der Tod des Versicherten ein,

so ist der Direktion der Schweizerischen Unfallversicherungs-
Gesellschaft in Winterthur sofort telegraphisch, jedenfalls aber
so rechtzeitig Kenntnis zu geben, dass es der Gesellschaft möglich

ist, eine ärztliche Untersuchung oder die Sektion anzuordnen.
Bei Nichtbefolgung dieser Vorschrift ist die Gesellschaft

von der Zahlung der Versicherungssumme befreit, sofern nach
ärztlichem Ermessen neben dem Unfall noch andere Todesursachen

oder die Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
in Betracht kommen können.

2. Unfälle, die eine bleibende Invalidität zur Folge haben
können, sind innerhalb sechs Wochen nach dem Unfall ebenfalls
der Direktion der Gesellschaft in Winterthur schriftlich
anzumelden, unter Beifügung eines ärztlichen Zeugnisses über die
Verletzung und wahrheitsgetreue Angaben über den Unfallhergang,

sowie unter Vorlage der Abonnementsquittung für die
laufende Zeit. Bei Versäumung dieser Frist erlischt jeder Anspruch
auf Entschädigung, es sei denn, dass die rechtzeitige Anmeldung
ohne Verschulden des Versicherten oder seiner Rechtsnachfolger

versäumt worden ist, in welchem Falle sie sofort nach Wegfall
des Hindernisses nachgeholt werden kann.

3. Wissentlich unrichtige Angaben des Versicherten in der
Unfallanzeige oder in den weiteren Mitteilungen über den Unfall

befreien die Gesellschaft von jeder Entschädigungspflicht.
§ 8.

Der Versicherte, bezw. die Anspruchsberechtigten sind
verpflichtet, nach Eintritt eines Unfalles ohne Verzug einen
patentierten Arzt zuzuziehen, sowie für dauernde ärztliche
Behandlung und für Beachtung aller für die Erhaltung, Pflege und
Wiederherstellung des Versicherten erforderlichen Massnahmen
besorgt zu sein. Die Verschlimmerung der Unfallsfolgen, die
sich aus der Vernachlässigung dieser Pflichten ergibt, geht nicht
zu Lasten der Gesellschaft.

Die Arztzeugnisse über den Unfall und dessen Folgen sind
vom Verletzten auf seine Kosten zu liefern. Die Gesellschaft
kann ihn aber auch durch einen von ihr bestimmten und von
ihr honorierten Arzt untersuchen und beobachten lassen.

§ 9.
Ein und derselbe Unfall berechtigt immer nur zu einer der

in § 6 genannten Entschädigungen, entweder derjenigen für Tod
oder derjenigen für Invalidität. Desgleichen berechtigt das
Abonnement einer Person auf mehrere Exemplare des Nebelspalter"
im Schadenfalle niemals zu einer höhern als der einfachen
Entschädigung.

Werden von einem unter die Versicherung fallenden
Unfallereignis mehrere versicherte Abonnenten betroffen, so ist höchstens

eine auf die betreffenden Abonnenten verhältnismässig zu
verteilende Gesamtsumme von Fr. 10,000. (Franken Zehntausend]

zu bezahlen.
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Spezialschule für Englisch Rapid" in Luzern 135.

Rendez-vous nach Feierabend im heimeligen

Tea Room

Im Bahnhof Enge-Zürich
Geöffnet von 6 30 bis 24 Uhr

Confiserie
Inh. E. Gerster

CAFÉ DU LAC
Zürich, Bellevueplatz

Täglich Konzert der bekannten
Künstlerfamilie Schein.

DER ERSTKLASSIGE
STUMPEN

PERLA
HABANA

FEINE
QUALITÄTSMARKE

10 BOUTS FR.1.-

vHEDIGEDtCsAd/
REINACH

AARCiAU V

9

vàllverànerunZ à ,,I>Ieve.8palter".
öezugsberecktigt ist in. erster Linie 6er überlebsn6e Lke-

gatte. Hinterlässt 6er VerunksIIte keinen Lkegstten, so källt
6ie 1'o6esksIIentscks6igung seinen ekeiicken Kin6ern zu. 8in6
suck solcke nickt vorksnden, so stekt 6ie Lntsckädigung 6en
Litern 6es Versickerten zu. unter ^ussckluss aller andern Hin-
terbliebenen.

3. Die Invsliditätsentsckädigung wird gewäkrt, wenn inkolge
6ss OnksIIes eine bleibende un6 unkeiibare gsnzlicks o6er teil-
weise Invalidität eintritt. Ois Gablung 6er Invsliditstsentsckä-
6igung erkolgt, sobald 6ie bieiben6e Invaii6ität un6 6eren Lrs6
en6güitig kestgestelit sin6.

Kann nack Abschluss 6es Heilverkskrens nock nickt mit ge-
nügen6er 8ickerkeit kestgestelit wer6en, ob un6 in weickem
liasse eine bleibsn6e unkeiibare Invali6ität zurückbleiben wir6,
so kann 6ie en6gültige Feststellung bis suk köckstens ein ^akr
vom Abschluss 6es bleilverkskrens sn versckoben werden.
sj Lür lebenslänglicke Osnz-Invsliditst ist eine 8umme vonLr. 2000. versickert.

^Is Lalle von Qsnz-Invslidität gelten sussckliesslick:
Verlust o6er völlige Lrblin6ung beider àgeni Verlust o6er
totale bleiben6e Lebrsucksunkäkigkeit beider ^rme o6sr
bei6er Hände? bei6sr Leine o6er bei6er Lüsse? eines ^rmes
o6er einer Osn6 und zugleick eines Deines o6er eines Lus-
ses; unkeiibare Lsisteskrsnkkeit, 6ie jecle /^.rbeitskäkigkeit
sussckiiesst.

bj Lür lebenslänglicke teilweise Invsli6itst ist eine Höchst-
summe von Lr. 12liö. versickert.

In 6en nacksteken6 unter cj nickt beson6ers genannten
Lallen von teilwsiser bleiben6er Invsli6itst ist 6er Invsli6i-
tätsgrs6 nsck 6er clsusrnclen unksiibsren öeeinträcktigung
zu bestimmen, welcke nsck ärztlichem Outsckten die ^.r-
beitskäkigkeit des Versickerten durck den OnksII erkskren
kst. Die Lntscksdigung bestekt in 6em, clem kestgestellten
Invsii6itstsgrs6 entsprecken6en Prozentsatz, 6er kür teil-
weise Invali6ität versickerten tvlaximaisumme von Lr. t2>Zg.-.

cj pür 6ev volistsn6igen Verlust o6er 6ie vollstän6ige blei-
ben6e Lebrsucksunkskigkeit nsckbezeickneter Körperteile
gelten kolgen6e Lntsckädigungsbeträge:
pür den reckten ^rm oder die reckte Hand pr. 7W.
pür den linken ^rm o6er 6is linke Hand 6l)g.
Lür ein Lein im Obersckenkel oder Knie blilZ.
Lür ein Lein im Onterscksnkel o6er einen Luss 50t).
Lür 6en Verlust eines ^.uges 33l>.
Lür 6en reckten o6er linken Oaumen 240.
?ür 6sn reckten o6er linken z^eigiinger IM.Lür einen 6er übrigen Linger 6er reckten o6sr

linken Osnd 90-
?ür clen Verlust 6es Oekörs sut einem Okr 18l).
Lür 6en Verlust 6es Oekörs auk bei6en Obren 6M.
Lür blervenkrankkeiten als Lolge eines OnksIIes

beträgt 6ie Lntsckädigung köckstens 350.
Lei nur teilweisem Verlust o6er nur teilweiser ^.utksbung

6er L-ebrsuckskskigkeit wir6 ein entsprechender Leil obiger
Lntsckädigungen, je6ock nickt mekr sls 6ie Oslkte 6er kür
clen Lotalverlust kestgesetzten öeträge vergütet.

Lei glsickzeitigem Verlust mekrerer Oliedmsssen wsr6en
die kür die betrektendsn Llieder o6er Orgsne kestgesetzten
Lntsckädigungsbeträge zusammengerecknet? 6iese Lsssmt-
summe kann sber 6en öetrsg von Lr. 120t). nickt über-
steigen.

Leringkllgige bleibencle Invaliditäten, 6is mit weniger sls
5 Prozent einzusckätzen sin6. wie z. ö. 8teikigkeit eines ?in-
gerglie6es. Verlust einer ?eke, Verlust von salinen un6 6er-
gleicken berecktigen zu keiner Lntsckädigung.

4. Oie Lntsckädlgungspklickt im Linne vorsteken6er
Bestimmungen bestekt nur, wenn 6er OnksII ciie unmitteibare un6
alleinige Orsacke 6ss Lo6es bezw. 6er Invaiiciität ist. Haben
Krankkeitszustände o6er Lebrecken erkebiicker ^.rt, 6ie unab-
ksngig vom OnksII vorksn6en wsren o6er eingetreten sio6, 6ie
OntsIIkolgen verscklimmert, bezw. 6ss bleilungsresuitst
beeinträchtigt, so ist Lntsckädigung nur nsck tvlsssgsbe 6esjenigen
l^eils 6es 8cks6ens zu leisten, 6er nsck 6em Outsckten ärzt-
iicker Lxperten 6urck 6en OnksII sliein okne Komplikation mit
Krankkeitszustän6en o6er Oebrecksn, eingetreten wäre.

Ist 6er Oniall auk grobe ?skrlsssigkeit 6es Verunkallten Zu-
rückzukükren, so re6uziert sick 6ie Lntsckä6igung suk die blälkte
derjenigen 8umme, die sonst zu zskien gewesen wäre.

8
Ookallavmelduogell.

1. Lritt inkoige eines OnksIIes der ^c>6 6es Versickerten ein,
so ist 6er Oirektion 6er 8ckwsizeriscken Onksilversickerungs-
Oesellsckskt in wintertkur sokort teiegrspkisck, je6enkslis sber
so rechtzeitig Kenntnis zu geben, 6sss es 6er Oeselisckskt mög-
Iick ist, eine ärztiicke Ontersuckuvg o6er 6ie Sektion sozuor6-
nen. Lei lXicktbskoigung 6ieser Vorsckrikt ist 6ie Oeselisckskt
von 6er ^sklung 6er Vsrsickerungssumms bekreit, sokern nsck
ärztlickem Lrmessen neben 6em OnksII nock snclere Lo6esur-
sscksn ocier 6ie Mitwirkung von Krsnkkeiten o6er Osbrecken
in Letrsckt kommen können.

2. Onkälle, 6ie eine bieiben6e Invsii6ität zur Lolge ksben
können, sin6 innsrksib secks wocken nsck 6em OnksII ebenkslls
6er Oirektion 6er Oesellsckskt in wintertkur sckriktlick snzu-
meI6en, unter Lsikügung eines ärztlichen Zeugnisses über 6ie
Verletzung un6 wskrkeitsgetreue ^ngsbsn über clen Onksllker-
gsng, sowie unter Vorlage 6er ^bonnsmentsquittung kür 6is lau-
kencls ?eit. Lei Versäumung clieser Lrist srlisckt jecier ^.nsprucb
auk Lntscks6igung, es sei 6enn, 6sss 6ie recktzeitige ^nmeI6ung
okne Versckulcisn 6ss Versickerten o6er seiner Lecktsnsckiol-
ger versäumt wor6en ist, in weickem LsIIs sie sokort nsck weg-
ksli 6es Hin6ernisses nsckgekolt wercien Kaan.

3. wissentlich unrichtige ^ngsben des Versickerten in der
OnksIIsnzsige odsr in 6en weiteren Mitteilungen über 6en OnksII

bekreien 6ie Ossellsckskt von je6er Lntsckä6igungspklickt.
8 s.

Oer Versickerte, bezw. 6ie ^.nsprucksbsrecktigten sin6 ver-
pklicktet, nsck Lintritt eines Onkaiies okne Verzug einen pa-
tentierten ^.rzt zuzuzieken, sowie kür 6auern6s ärztiicke öe-
Kan61ung un6 kür Leacktung aller kür 6is Lrkaltung, ptlege un6
Wie6erkersteliung 6es Versickerten erkor6erlicken lVlsssnskmen
besorgt zu sein. Oie Verscklimmerung 6er OnksIIskoigsn, 6ie
sick aus 6er Vernachlässigung 6ieser ?kiickten ergibt, gekt nickt
zu toasten 6er Oeselisckakt.

Oie ^rztzeugnisse über 6en Onkali un6 6essen Polgen sincl
vom Verletzten auk seine Kosten zu lieiern. Oie Oeselisckskt
ksnn ikn sber suck 6urck einen von ikr bestimmten un6 von
ikr konorierten ^rzt untersucken un6 beobsckten Isssen.

8 9.
Lin und derselbe OnksII berecktigt immer nur zu einer der

in A 6 genannten Lntsckädigungen, entweder derjenigen kür l'od
oder derjenigen iür Invaii6ität. Oesgieicken berecktigt 6as ^.bon-
nement einer ?erson suk mskrere Lxsmplsre 6es biebelspslter"
im 8cks6enksIIe niemsls zu einer kökern sls 6er einlachen Lnt-
Schädigung.

werden von einem unter die Versickerung lallenden OnksII-
ersignis mskrere versickerte Abonnenten betrokken, so ist köckstens

eins suk 6ie betrekksnclen Abonnenten verkältnismässig zu
verteilen6e Oessmtsumme von pr. Il>,l)l)(>. lprsnkea ^ekntsu-
sen6j zu bezsklen.

Rapidmethode" t-nglkok in 30 8tunk!sn
Die praktische Kenntnis der englischen Sprache wird jeden Tag

wichtiger und es handelt stch heutzutage nicht mehr um die Frage,
ob man überhaupt Englisch lernen soll, sondern wo und wie manet leicht in kurzer Zeit crternt. Der Leiter der Spezialschule für
Englisch Rapid" in Luzern hat auf Grund jahrelanger Erfahrung
ein ganz eigenartiges System erfunden, durch welches jedermann
tn seinem eigenen Heim mittelst 234

drisflionvn I-srnuntorr>ent»
tn interefsanter und leichtfatzlicher Art die englische Svrache in A»
Stunden für daS praktische Leben geläufig sprechen erlernt.

Ersolg garantiert. 500 Referenzen. - Man verlange Prospektmit zahlreichen Anerkennungsschreiben gegen Rückporto.

»ps-ialsonula Iür englisen IHspIö" In I»u-»rn »SS.
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